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Beratungsförderung für Gründer:innen und junge Unternehmen 

sowie Betriebsübergeber:innen 
 
 

IN 7 SCHRITTEN ZUR BERATUNGSFÖRDERUNG 
 
 
Schritt 1:  Erstgespräch mit einem Beratungsunternehmen 
 
Schritt 2:  Einreichung des Förderantrags 
 
Schritt 3:  Durchführung der Beratung durch das Beratungsunternehmen 
 
Schritt 4:  Das Beratungsunternehmen stellt eine Rechnung an den/die Gründer:in bzw. 

Jungunternehmer:in 
 
Schritt 5:  Der/die Gründer:in bzw. Jungunternehmer:in begleicht die Rechnung an das 

Beratungsunternehmen 
 
Schritt 6:  Einreichung der Abrechnung beim Gründerservice der Wirtschaftskammer mit 

folgenden Unterlagen: 
• Businessplan oder Beratungsbericht 
• Rechnung des Beratungsunternehmens 
• Aufwandsnachweis (z. B. Zeitaufstellung) 
• Zahlungsbestätigung über die Überweisung des Rechnungsbetrags 
 

Schritt 7:  Nach Prüfung der Unterlagen wird die Förderung auf das Konto des/der 
Gründer:in überwiesen 

 
 
 
Gründerservice | Betriebsnachfolge   
Wirtschaftskammer Vorarlberg  
Wichnergasse 9 | 6800 Feldkirch  
T 05522 305-1144 
M: gruenderservice@wkv.at 
W www.gruenderservice.at/vlbg  
W www.wkv.at/nachfolge  

https://www.wko.at/vlbg/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderung/antrag-gruendungs-und-jungunternehmens-beratungsfoerderug
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